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Amt der Steiermärkis�hen Landesregierung 

Präsidialabteilung 

16/s N- 21S/H t 

GZ.: Präs - 22. 00 - 11/89 - 2 

Ggst. :IVIietre�htsgesetz; 
Novelle 1989. 

Graz, am 16. Juni 1989 

Tel. : (0316)877/2428 od. 
2671 

l Reh-ifH 'G-ESE,TZENT���- DVR. Nr. 0087122 

11� ,. ... __ ...... 31 .' .GCI - .. 

i 

'I Datum: 2 8. JUN1198�9 .:�, 
1 i f' j) <iN '. Vertellt_.2<�L-

. --?j /fl 
! - . - -•. -

(hOuA- t-"\ 

1. Dem Präsidium des Nationalrates, 101 Wien, 
Dr. Karl Renner-Ring 3 (mit 25 Abdru�ken); 

2. allen steirischen iVIitgliedern des Nationalrates; 

3. allen steirischen Mitgliedern des Bundesrates; 

4. allen Ämtern der Landesregierungen 
(Landesamtsdirektion); 

5. der Verbindungsstelle der Bundesländer beim 
Amt der NÖ Landesregierung, 1014 Wien, 
Schenkenstraße 4, 

zur gerälligen Kenntnisnahme. 

Für die Steiermärkis�he Landesregierung: 

Der Landeshauptmann: 

Dr. Krainer eh. 

F . d.R. d. A. : 

26/SN-213/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



A 3 S C H 1 1 F T 

AMT DER 
STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 

8011 Graz, Landesregierung - Rechcsabceilung 10 

An das 
Runde9ninisteriun 
für Justiz 

MJseUTIStra8e 7 
J070 Wien 

L 
GZ Präs - 22.00 - 11/89-2 

Ggst Entwurf einer Mr.-f'bvelle 1989; 
Bequtachtungsverfahren 

Bezug: 7101/320-I 7/89 

Rechtsabteilung 10 - Landesfinanzen 

8011 Graz, Hofgasse 15 

DVR 0087122 

Bearbeiter 

Telefon DW (0 316) 877/ 
Telex 311838 lrggr a 

Parteien verkehr 
Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr 

Bitte in de� Antwort das Geschäftszeichen (GZ) 
dieses Schreibens anführen 

Graz, am 16. Jun i 1 gA9 

Seitens des Landes Steierrrerk wird zun vorliegenden Entwurf eines 

Bundesgesetzes mit den das Mietrechtsgesetz geändert wird (MAG-f'bvelle 

1989) wie folgt Stellung genamrren: 

Es erscheint fraglich, ob eine f'bvelJierung des Mietrechtsgesetzes zun 

qege�rtigen Zeitpunkt sinnvoll ist. In den Erläuterungen wird bereits 

ausgeführt, daß eine weitergehende Änderung auf Grund der im Herbst 1989 

zu erwartenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für �nschen­

rechte zun § 44 MAG erforderl ich sein könnte. 

ZlNJenig b,eriicksic�tigt der Entwurf die Ver I änderung der V.bhnbauförderung. 

Die (hertraqung der bisheriqen Bundesgesetze (�.bhnbauförderungsgesetze 

191)8 und 1984, v.bhnungsverbesserungsgesetz, 'Vohnhaussan i erungsqesetz, Star t­

wohnunqsgesetz) war bekanntlich keine vollständige. Es bleiben einiqe 8e­

stirnrrunqen als 8undesrecht bestehen. In der am 29.11.1988 unterfertigten 

Vereinbarunq geTäß Art. 15 a R-� wurde vereinbart, daß der 8und einige 

Restimrrunqen auf Ceuer in ��Itunq belassen oder inhaltlich entsprechende 

Restinnunqen erlassen werde. '.\/eitere Bestimrungen wurden mit de-nHi!'1'Neis, 

daf3 sie für die Regelunq der Fijrderunq des IJbhnbaus und der V/ohrihaussanie­

rung nicht notwendig seien, als Rundesrecht in Geltung belassen. Einige 

dieser Reqelungen sind mietrechtl icher �tur und sollten aus Gründen der 

Rechtssicherheit nicht als schwer auffindbare Restbestände bestehen blei­

ben, sondern in denjenigen Rundesqesetz ver8nkert werden, den sie inhalt� 

'I i ch zuq�hören. 
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Es h8ndelt sich un die Restimrrungen der �§ 21 Abs.3 und 28, allenfalls 

8uch !L8 WohnbaufHrderungsqesetz 1984, des § 40 \A.bhnhaussanierunqsgesetz 

des § h Abs. I) und � 15 \�hnunqsverbesserungsqesetz, des § 32 Abs. 6 und 

11 \,I,bhnbauförderungsqesetz 1%8, des § 5 Abs. 1 letzter Satz und 4 und 

§ 8 Abs. 6 Startwohnunqsgesetz. 

Vermissen UH1t der Entwurf lösungen für die Proble-re "gffT1ischter l\.lJtzunqen" 

d.h. fijr das Zuscmrentreffen von Miet\'JOhnungen und V.bhnunqen im \I,bhnunqs­

eiqentun im selben �us. 

Zu den einzelnen Bestimrrunqen �re zu beTerken: 

Zu § h a: 

Nicht geregelt sind diejenigen erforderlichen Schritte zur Initation eines 

qeeiqneten Mieterbeauftraqten, der über einiqe grundlegende Kenntnisse hin­

sichtlich verwaltunqs- und bautechnischen Arbeiten zu verfijgen hätte. 

�r "�i eterbeauft ragte so II te grundsä t z I ich Ant räge bzw. Anrequngen gegen­

über den Vermieter, oder den bestellten �usverwalter, schriftl ich vor­

nelTren. 

Dasselbe qilt auch bei Mittei lunqen gegenüber Behörden. 

Oie EinsichtnalTre in �usunterlagen hat sich auf Zahlungsbelege und Auf­

zeichnungen zu beschränken. Persönl iche Lhterlagen des Verwalters (z.8. 

Steuerbescheide) sind auszunelTren. 

Desgleichen sollte nur bei ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch 

den Mieter vcrn Vermieter den Mieterbeauftragten Einsicht in den Mietvertrag 

des zustif'11T"enden Mieters gewährt 'Nerden, un ProbieTe zwischen einzelnen 

Mietern zu verrreiden. 

Oie 'Nesentl ichen �ßnalTren seiner Tätigkeit hat der Mieterbeauftragte in 

Grundzügen den übrigen Mietern schriftlich zukcrnren zu lassen. Die rTÜnd­

liche Berichterstattung sollte nur als ErgänzungSTBßnahTe angesehen 'Nerden. 

Oie Einrichtung einer eigenen Anzeigetafel für Mitteilungen des Mieterbauf­

traqten ist entbehrlich, da ohnehin "das schwarze Brett" vorhanden ist. 

lhgeregelt ist ein etwaiger Aufwandsersatz für den.Mieterbeauftragten. Ein 

jährlicher Pauschalbetraq wäre über die Betriebskosten zu verrechnen, 

(z.B. NUtzfläche x Kat. D-Betrag). 
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Zu § I;b: 

C..ew8hr lei s tunqsansprüche kann nur der j en i qe ge I tend rrechen, der ursprünq­

I iet, den Auftraq, aus dem sich Anspr(iche ablei ten lassen k;jnnten, gegeben 

hat. 

Nicht qereqelt ist, �r bei Minderung des Entgeltes für den Rückzahlungs­

bet raq BTnfanf"jsberecht i gt ist. fJi e Verbuchung hät te zuguns ten der �.t1i et­

zinsreserve zu erfolgen. 

cerrRß � 1 Abs. 3 MAG gelten u.a. die §§ 3 bis � nicht für Mietgegenstände 

in r..ebäuden, die von einer gemeinnützigen 8auvereinigunqen errichtet v�rden 

sind. Zur Verrreidung von lhklarhei ten wäre zUTlindest im RatTren der Erl8u­

terungen festzuhalten, daß die §§ 6 a und 6 b für den Bereich der gemein­

nützigen Bauvereiniqunqen qelten oder nicht gelten sollen. 

Zu § 16: 

Es wurde wiederholt auf die Problaratik hingewiesen, die mit einer Verlände­

rung der Mietzinsbildunq verbunden ist. Die �itgehendste und sinnvollste 

"VerHinderung" bestünde darin, daß der Aundesqesetzgeber die �1iglichkeiten 

zUTl Abschluß von Vereinbarungen über den angemessenen Mietzins (§  16 Abs.l 

MAG) deutlich verrrehrt. Der sich daraufhin auf Grund der �rktlage ergeben­

de Mietzins würde an richtigsten die jeweiligen regionalen r�gebenheiten 

beriicksichtigen. Mißbräuche können durch die bereits ietzt vorgesehene I'vt5g­

lichkeit der Lberprüfung durch C..ericht oder Schlichtungsant verhindert �r-. 

den. Nicht günstig erscheint hingegen die Ermächtigung des'Landesgesetzge­

bers, eigene Tatbestände für zulässiqe Vereinbarungen Ober angemessene Miet­

zinse zu schaffen. Ähnliches gilt für die vorgesehene I'vt5glichkeit, daß die 

Länder Zuschläge zu den KategoriEmietzinsen festlegen können. Es münte ange­

strebt �rden, durch Auswei tung de'r rvtJgl ichkei ten ZUTl Abschlu8 von Verein­

barungen über anqemessene Mietzinse den Anwendungsbereich der KateqoriEmiet­

zinse zu verringern. In diesen Bedenken gegen die im Entwurf enthaltene 

�orm der Ver I änderung wird kein grundsätzlicher �/iderspruch ZUTl Pkt. 3 des 

Forderungsprogr�s der Bundesländer, wo Zuständigkeiten der Länder im 

Bereich des Mietenrechtes verlangt �rden, gesehen'. Dieser Teilbereich des 

Mietenrechtes, nämlich die Mietzinsbi Idunq, würde - wie bereits ausgeführt -

an ehestens inhaltlich verländ�rt, �nn die rvt:ig!'ichkeiten, angemessene Miet­

zinse zu vereinbaren, bundeseinheitl. ve�hrt �rden würden. 
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Sollte es zu der vcrn 8undesmin. f. Justiz vorgesehenen �eqelung des 

§ 16 Abs. 5 k�n, rrüßte klargestellt werden, daß die �ietzinsbei­

hi Ife qeTÄß § 107 EStG 1988 auch weiterhin für einen durch Einhebunq 

eines Erhaltunqs- und Verhesserungsbeitrages gEITäß § 45 tvffi erhöhten f-laupt­

mietzins qeleistet wird. Oie f--öhe des vcrn Vermieter einhebbaren Erhaltungs­

und Verbesserungsbeitraqes h8ngt bekanntlich von der f--öhe des Kateqoriffniet­

zinses ab. Kl'arzustellen wäre daher, daß der durch einen vcrn land festqe­

legten Zuschlag erhöhte Kateqoriffnietzins auch für die Mietzinsbeihilfe 

rrel3geb I ich ist. 

Zu den §§ 18 und 20: 

�s bisherige �ehlen entsprechender Regelungen hat zu beträchtlichen Pro­

ble-ren qeführt. Die vorqesehene generelle Regelung ist daher zu beqrül1en. 

In den Lbergangsbestimrungen sollte aber klargestellt werden, daß diese 

Restimrunqen eVerrreidung einer fiktiven Mietzinsreserve) rückwirkend sind. 

7u § zq: 

Zu beqrüßen ist das Fallenlassen der 5-Jahresfrist bei Vermietung von Ei­

gentl.l1'"5wohnungen. Es rllirfte dies ein Beitrag zur Verrreidung des leerste­

hens von \.�.bhnungen se in. 

Zu § 45 Ms. 8: 

Eine klarere Formulierung erscheint erforderl ich, v�il. nicht zweifelsfrei 

erkennbar ist, ob der eh6TBlige oder ietzige Vermieter zahlungspflichtig 

sein soll. 

Die obige SteIlungnahTe wird geTäß einer Entschließung des �tionalrates 

den PrÄsidiun des �tionalrates übermittelt. 

Für die Steie esregierung: 

I 

! 
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